
und Gestik des O nicht genau erkennen. Daher ruft er dem O zu,
was er von ihm wolle. O antwortet nicht. Als er sich dem T bereits
bis auf 1 m gen�hert hat, hebt er ungeschickt die rechte Hand, in
der er noch ein Taschenmesser h�lt, mit dem er sich zuvor einen
Apfel gesch�lt hat.

T, dem O k�rperlich hoffnungslos unterlegen, ist �berzeugt,
der wolle ihn niederstechen, und sieht keine andere Chance zur
Verteidigung als einen gezielten Schuss ins Bein. O verblutet.

I. Grundsatz: Notwehr verlangt objektive Notwehrlage
Damit eine Rechtfertigung nach § 32 StGB eingreifen kann,
bedarf es einer objektiven Notwehrlage. Auf nur eingebildete
Notwehrlagen ist die Norm dementsprechend nicht anwendbar.

So liegt es in vorstehender Abwandlung des Beispielsfalls.

II. Regeln des sog. Erlaubnistatbestandsirrtums
Dies bedeutet indes nicht, dass der Irrtum unbeachtlich bliebe.
Die eingebildete Notwehrlage ist vielmehr ein Unterfall des sog.
Erlaubnistatbestandsirrtums.

1. Grunds�tze der h.M.
Der umfangreiche Streitstand kann und soll hier nicht vertieft wer-
den.48 Es kann inzwischen aber ohne weiteres als ganz h.M. be-
zeichnet werden, dass der Irrende nicht wegen eines Vorsatzdeliktes
bestraft werden kann, wenn er – seine Vorstellung zur Wirklichkeit
gemacht – gerechtfertigt gewesen w�re. Dies folgt mit der sog.
eingeschr�nkten Schuldtheorie aus § 16 I StGB analog.

2. M�glichkeit einer Fahrl�ssigkeitsstrafbarkeit
Beruht die Fehlvorstellung des T�ters auf einem Sorgfaltsmangel,
kommt allerdings analog § 16 I 2 StGB eine Bestrafung aus einem
etwaigen Fahrl�ssigkeitstatbestand in Betracht.

Es entf�llt durch eine entsprechende Anwendung des § 16 I 1
StGB ja zun�chst nur die Vorsatzschuld i.S.d. rechtsfolgenver-
weisenden eingeschr�nkten Schuldtheorie.49

Dies bedeutet f�r den modifizierten Beispielsfall:
T ist nicht gem. § 212 StGB strafbar, denn er hat sich einen

Sachverhalt vorgestellt, der, h�tte er der Wirklichkeit entsprochen,
unter einen Erlaubnissatz, n�mlich § 32 StGB zu subsumieren w�re.

Maßgeblich f�r eine Strafbarkeit aus § 222 StGB ist aber, ob
sein Irrtum sorgfaltswidrig erfolgte oder ob er vielmehr vern�nf-
tigerweise (»reasonably«) von einer objektiven Rechtfertigungslage

ausgehen durfte. Nach den Schilderungen im Sachverhalt ist
Letzteres anzunehmen.

T bleibt also straflos.

III. Zwischenergebnis
Auch hinsichtlich der geschilderten Irrtumsproblematik ist die Kri-
tik am Senate Bill 436 damit voreilig. Dass dem Angegriffenen auch
ein »Verteidigungsrecht« zustehen kann, wenn es an einer objektiven
Notwehrlage fehlt, ist keineswegs systemfremd. Im deutschen Recht
beurteilt sich dies nach den Regeln des Erlaubnistatbestandsirrtums.
»Reasonably« ist auf gleicher Linie einer Auslegung zug�nglich, die
nur nicht fahrl�ssiges Handeln von Strafe freistellt.

F. FAZIT
Damit ist klar, dass – eine vern�nftige Rechtsanwendung durch
die Gerichte vorausgesetzt – in Florida keineswegs die bef�rch-
teten »Wildwest-Zust�nde« drohen.

Die Problematik liegt vielmehr an anderer Stelle.
Es gibt in Florida rein faktisch mehr Schusswaffen. Und weit

mehr Menschen tragen eine solche im Alltag bei sich.50 Damit
w�chst aber auch das Risiko, dass sich Konflikte zwischen An-
greifer und Angegriffenem tats�chlich unter voller Ausnutzung
des Verteidigungsrechts entladen. Wo in Deutschland m�glicher-
weise die Fluchtvariante gew�hlt w�rde, obwohl dies die Rechts-
ordnung – wie gesehen – vom Angegriffenen nicht verlangt, ist
die volle Aussch�pfung des »schneidigen Notwehrrechts« in den
USA ein weitaus realistischeres Szenario.

Mitnichten stellt die amerikanische Neuregelung hingegen eine
Rechtslage her, die signifikant �ber das hinaus ginge, was in
Deutschland in § 32 StGB gesetzlich normiert und durch die
herrschende rechtsethische Auffassung abgesichert ist.

Das deutsche Notwehrrecht ist »schneidig« – und dies, wie ge-
zeigt wurde, aus guten Gr�nden. Diese Gr�nde sind auf eine jede
(Neu-)Regelung eines Rechts auf »self defense« �bertragbar. Was
bei oberfl�chlicher Betrachtung noch als amerikanisches Faustrecht
zum Spott einl�dt, stellt damit bei genauerer Analyse nur eine
Besinnung auf die besseren rechtsethischen Argumente dar.

48 Vgl. insofern eingehend Herzberg JA 1989, 243 und 294.
49 Wessels/Beulke (Fn. 17) Rn. 478.
50 Anzahl/Anteil der Besitzer von Schusswaffen: USA: 238 – 276 mio/83 – 96 %; EU: 84

mio/17,4 %, vgl. www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/daten/konflikt.htm.
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n SACHVERHALT
Vincent Vogt (V) hatte an Kuno Koks (K) Kokain verkauft. Da K den bei dem Deal vereinbarten
Betrag von 1.500 E entgegen seinen Beteuerungen in der Folgezeit nicht zahlte und V sich nach
einer Operation f�r l�ngere Zeit in einer Klinik aufhalten musste, beschloss Frieder Freund (F), ein
Mitbewohner des V, f�r diesen das Geld bei K einzutreiben, da es »dem V ja schließlich zustehe«.
Zwar war F der Grund der Schulden bekannt, er ging aber davon aus, dass auch Forderungen aus
Rauschgiftgesch�ften »erst einmal erf�llt werden m�ssten«.

* Der Autor ist Inhaber eines Lehrstuhls f�r Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Friedrich-Alexander-Universit�t
Erlangen-N�rnberg.
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Als F zu K kam, wurde er von diesem in die Wohnung gelassen, da er ihm fl�chtig bekannt war. F
forderte K auf, ihm das dem V geschuldete Geld zu geben. Als K dies unter Hinweis darauf, dass er
»das Geld dem V schulde und sonst niemandem«, verweigerte, begann F, die Stereoanlage des K mit
den Worten »Geld her, oder ich nehme das hier mit« abzubauen. Er hatte dabei vor, die Anlage im
Kellerabteil der von ihm und V bewohnten Wohnung aufzubewahren, um damit den K zur
Bezahlung seiner Schulden zu veranlassen. Da K den F daran hindern wollte, zog F seine – (f�r
K allerdings nicht erkennbar) ungeladene – Pistole, hielt sie dem K an die Stirn und meinte: »Keine
M�tzchen, oder ich mach’ dich kalt. Das Geld oder die Anlage.« Als K daraufhin mehrere Schritte
zur�ckwich, nahm F die Anlage unter den einen und die dazugeh�rigen Boxen unter den anderen
Arm, verließ damit die Wohnung und stellte die Stereoanlage wie beabsichtigt im Kellerabteil unter.
Zu einer Zahlung durch K kam es in der n�chsten Zeit nicht.

n BEARBEITERVERMERK
Wie hat sich F strafbar gemacht? Eine Strafbarkeit nach dem BtMG, dem WaffenG sowie nach
§§ 257, 261 StGB ist nicht zu er�rtern!

n L�SUNG
STRAFBARKEIT DES F

A. DIE »GEWALTSAME INPFANDNAHME« DER STEREOANLAGE

I. § 123 StGB
Auf Grund eines tatbestandsausschließenden Einverst�ndnisses des K durch das Einlassen in die
Wohnung scheidet eine Strafbarkeit des F nach § 123 StGB aus.

§ 123 StGB (-)

II. §§ 249, 250 I Nr. 1b StGB hinsichtlich der Stereoanlage
Durch die »gewaltsame Inpfandnahme« der Stereoanlage k�nnte sich F wegen schweren Raubes
gem. §§ 249, 250 I Nr. 1b StGB strafbar gemacht haben.

(schwerer) Raub (-) hinsicht-
lich der Stereoanlage

1. Die Stereoanlage stand im Eigentum des K und war daher f�r F eine fremde bewegliche Sache.

2. Weiterhin m�sste eine qualifizierte N�tigung in Form einer Gewaltanwendung oder einer
Drohung mit gegenw�rtiger Gefahr f�r Leib oder Leben vorliegen.

N�tigungsmittel,
iE Drohung (+)

a) Gewalt ist jedenfalls ein durch k�rperliche T�tigkeit vermittelter physischer Zwang zur �ber-
windung eines geleisteten oder zu erwartenden Widerstandes (vgl. etwa BGHSt 23, 126; 39, 133;
41, 182; BGH NJW 1995, 2862; Tr�ndle/Fischer StGB, 53. Aufl. 2006, § 240 Rn. 8; Wessels/
Hettinger Strafrecht BT I, 29. Aufl. 2005, Rn. 383; Bandemer JA 1995, 568 ff.; Lesch JA 1995,
889 ff.). Ein solcher Zwang k�nnte durch die Drohung mit der Schusswaffe vermittelt worden sein,
da diese bereits als gegenw�rtiges, hier auch k�rperlich wahrnehmbares, und nicht nur als zuk�nf-
tiges �bel empfunden wird. Indes w�rde durch eine derart extensive Auslegung der »Gewalt-
zuf�gung« die Abgrenzung zur Drohungsalternative verwischt. Auch ist im vorliegenden Fall davon
auszugehen, dass der zwangausl�sende Schwerpunkt in der Angst vor dem liegt, was zuk�nftig
passieren kann, und nicht in dem, was bereits aktuell als sp�rbares �bel zugef�gt wird. Dies wird
noch dadurch verst�rkt, dass das N�tigungsmittel des F objektiv ungef�hrlich ist, es sich also um eine
Scheindrohung handelt. Das empfundene �bel des K beruht daher lediglich auf dessen psycho-
logischer Wahrnehmung. Gewalt i.S.v. § 249 StGB liegt folglich nicht vor.

b) Eine Drohung ist das Inaussichtstellen eines zuk�nftigen �bels, auf das der T�ter Einfluss zu
haben vorgibt (vgl. BGHSt 16, 386; Wessels/Hettinger a.a.O. Rn. 402, Tr�ndle/Fischer a.a.O. § 240
Rn. 31). Im Rahmen von § 249 StGB muss sich die Drohung auf eine gegenw�rtige Gefahr f�r Leib
oder Leben beziehen. Dies geschieht durch den Gebrauch der Waffe, eine tatbestandsm�ßige
Drohung liegt damit vor.

3. Ferner m�sste F die Sache weggenommen haben. Wegnahme ist die Aufhebung alten Gewahr-
sams und Begr�ndung neuen Gewahrsams durch Bruch, d.h. ohne oder gegen den Willen des
urspr�nglichen Gewahrsamsinhabers. Vorliegend hat der Gewahrsams�bergang stattgefunden.
Wann jedoch ein Gewahrsamsbruch anzunehmen ist, ist umstritten. So stellt die h.L. auf die innere
Willensrichtung des Opfers ab, die Rechtsprechung dagegen auf das objektive (�ußere) Erschei-
nungsbild. Hier liegt nach beiden Ansichten eine Wegnahme vor: Nach der Rechtsprechung, da sich
die eigenm�chtige Inpfandnahme �ußerlich als Wegnahme darstellt, nach der h.L., da es auch aus
Sicht des Opfers der Inpfandnahme nicht auf dessen Mitwirkung ankommt. Eine Entscheidung des
Streites ist hier daher nicht erforderlich.

Wegnahme

Hinweis: Wer sich an dieser Stelle – was nicht erforderlich ist – schon definitiv zwischen der Ansicht
von Rechtsprechung und Literatur entscheidet und in einer Entscheidung f�r die Literaturansicht
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